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1, Ma.3nahmen der Verwaltung
1.1 Veranlassung

Der steigende Bedarf an Grundsiüolten für die Be
bauung alt Einfanllienhäusern und Reihenhäusern 
-/eranla"t die Aufstellung eines Bebauungsnlaues 
für das Gebiet ''LaustergrundstüoV».

1.2 Beschlu? des Getaeinderates
Der Geaeinderat von Leitershofen hat mit Datun 
von 23.06.i969 beschlossen den vorstehenden Er
fordernissen su entsprechen und für das Gebiet 
',Laustergrundstüo'l:^', einen Bebauungsplan aufsu- 
stellen und festsusetsen.

2. Planerische Erläuterung
Das o.g. Baugebiet liegt an nordwestlichen Orts
rand von Leitershofen. Das. Gebiet erstreclrt sich 
über die Flurstiictsnusaner 116 an deren Südsei+ . 
die Bergstrafe und an deren Ostseite die Schloß- 
strafe verläuft. In Horden wird das Baugebiet durc 
eine geplante Erschliefungsstrafe begrenzt.
Die innere Erschließung erfolgt über eine'Einbahn
straße. Ua der besonderen landschaftlichen Situa
tion und den vorhandenen erhaltenswerten Bauche— 
stand in vollen Umfang gerecht zu werden 4wurde 
gleichlaufend mit den Bebauungsplan von Büre des 
Lamdsohaftsarohltelften Eans^afeob ein Grünordnur.gs- 
plan aufgestellt. Seine wesentlichen Festsetzung©:'; 
wurden in die Festsetzungen des Bebau”,ngsnlan.es 
übernommen.
Der Fläohennutzungsplan ist z.Zt. in Ausarbeitung,, 
Das Baugebiet wird in dieser Fora und Größe durch 
den Geaeinderat Leitershofen im Flächennutsungs- 
plan festgesetzt. Es ist vorgesehen, den Bebau
ungsplan mit seinen erforderlichen Maßnahmen in 

-. einem Zeitraum von 5 Pahren zu verwirklichen.
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2.1 Angaben über Bauflächen

Das gesamte innerhalb des Geltungsbereiches lie
gende Gebiet umfaßt 1,87 ha.
Davon entfallen auf:
a) die Uohngebiete 1,22 ha
b) die Straßen und 

Gehwege, öffentl.
Spielplätze 0,65 ha

1,87 ha
2.1.1 Die Nettowohnungsdichte, bezogen auf das Netto

wohnbauland beträgt:
30 Wohneinheiten (WE)
1,22 ha Hettowohnbauland
Nettowohnungsdichte 30

1 ,22 24,6 WE/ha

2.1.2 Die Bruttowohnungsdichte, bezogen auf die Brutto
wohnbaufläche beträgt:
30 Wohneinheiten (WE)
1,87 ha Bruttowohnbaufläche 
Bruttowphnungsdichte 30

1 ,87 16,0 WE/ha

3. Bautechnische Erläuterung
3•1 Baugrund

Der Baugrund besteht nach einer ca. 20 cm starken 
Humusschicht aus sandigem Lehm. Er ist für die 
vorgesehene Bebauung gut geeignet .

3 • 2 Erschließung
3.2.1 Straßen

Der Anschluß des Baugebietes erfolgt im Osten über 
die Schloßstraße. Anschlüsse des Fußgängerverkehrs 
sind im Süden an die Bergstraße vorgesehen.

3.2.2 Wasser
Die Gemeinde Leitershofen wird aus der Wasserver
sorgungsanlage der Stadt Augsburg mit Wasser ver
sorgt. Das neu zu erschließende Gebiet kann von der 
vorhandenen Kapazität mitversorgt werden. Die Wasser
menge mit 30 1/s ist gewährleistet.

-/-
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3.2.3 Abwasser

Das anfallende Schmutz- und Niederschlagswasser 
wird über das gemeindliche Kanalnetz von Leitershofen 
und dem Verbandssammler "Untere Wertach" der Sammel
kläranlage der Stadt Augsburg zugeführt. Die Er
schließungskanäle innerhalb des Baugebietes, wie auch 
die weiterführenden Kanäle stimmen mit dem abgeänder
ten Plan des Ing.Büros Rudolf Paschek, Am Kellerberg 4 
8901 Stadtbergen vom 12.8.76 überein.

3.2.4 Stromversorgung
Die Versorgung mit Licht- und Kraftstrom wird durch 
vertragliche Regelung von den LEW Augsburg über Ka
belleitungen durchgeführt.

3.2.5 Die Hüllbeseitigung ist der Fa. Männert, Lützelburg 
übertragen.

4. Erschließungskosten
4.1 Grunderwerbskosten

Für öffentlichen Kinderspielplatz, Grünstreifen und
die zur Erschließung erforderlichen Straßen und Geh-

2wege müssen ca. 5.000 m Grund erworben werden.
2Der Preis beträgt 60 ,-- DM/m

Das sind: 5000 x 60,— = _300.000^--

Straßen und Gehwege
Profilbreite
2,0 m Gehweg
Länge: 105 lfdra., Kosten 
p.lfdm. ca. 80,— DM 
insgesamt: 105 x 80,— = DM 8.400 ,--
Profilbreite
3,5 m Gehweg
Länge: 55 lfdm., Kosten 
p.lfdm. ca. 140,— DM 
insgesamt: 55 x 140,— = DM 7.700,--
Profilbreite
5,5 m Straße
(3,5 m Fahrbahn + 1,5 m)Gehweg;
+ 0,5m Schrammbord)
Länge: 125 lfdm., Kostenp.lfdm., ca. 44o,-- DM 
insgesamt: 125 x 440,-- = DM 55.000,--

DM 71.100,--
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‘libertrag: DM 71.100.““-
?rof illoreite
7:0 n Straße
(5,5 g Fahrbahn 1,5 a
Gehweg)
Länge; 105 lfdn., Kosten 
p.lfdn. ca. 5605—
insgesant; 105 2 560..— = DM 58.800 5-™
Profilbreite 
8,5 g Straße
(5,5 g Fahrbahn 2 x 1 s 5 c 
Gehweg)
Länge; 50 lfdn., Kosten 
p.lfdn.,, ca. 680,—
insgesamt; 50 x 6805— = DM 34.000,-“
Prof illoreite 
95a Straße
(6,5 n Fa hrba hn 2 x 1,5 n 
Gehweg)
Länge; 120 lfdn.. Kosten 
p.lfdn.., oa . 760; —
insgesamt; 120 x 760,— = DM 91.200,—
Mendepiatte
460 m", Kosten p.lfdn.
ca. 80 —
insgesant; 460 x 80-— = DM 56.800 —

DM 291.900 —

4 ^ Grünstreifen und Snielnlats
2 22000 n Kosten p.n ca. 15.—

insgesant; 2000 x 15 — = DM 30.000.—

4*4 Straßenbeleuchtung
pauschal DM 28.000,—

4.5 Wasserversorgung
Länge ca. 420 m, Kosten 
p. lfdn. oa. 120.— 
insgesant; 420 x 120,-— DM 50.400,—
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h. 6 Entv/äoaeruiag
Längs ca. 420 c Booten 
p.lfdn. oa. 300-,— DM
insgesamt; 420 s. 300,— = DM 126.000 —

4.7 Insgesamt;
4.1 Gr und e rr; e r Tbs Iro s t eil DM 500.000 j ——
4.2 Strafen und Gehwege DM 291.900,*—
4.3 Grünstreifen und Spielplatz DM 30.000, —-
4.4 C t ra D e nb e 1 e u o h t ung DM 28.000,—
4.5 Ma s s e rv e r s o rg ung DM 50.400,—
4.6 En t w ä o s e r ung DM 126.000,,—

DM 826.300 j-—


